
Klagegründe und wesentliche Argumente

Eine Richtlinie sei so in verbindliche nationale Rechtsvor-
schriften umzusetzen, dass sie den Erfordernissen der Klarheit
und Rechtssicherheit voll gerecht werde. Mit einer Verwaltungs-
anweisung sei die Einhaltung dieser Erfordernisse nicht gewähr-
leistet. Die bloße Versicherung, dass es in der Praxis zu keinem
Verstoß gegen die Richtlinie 85/337/EWG des Rates kommen
dürfte, stelle keine wirksame Umsetzung der Richtlinie dar.
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(2) ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen Irland, eingereicht am 1. Februar 2005

(Rechtssache C-38/05)

(2005/C 82/29)

(Verfahrenssprache: Englisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 1.
Februar 2005 eine Klage gegen Irland beim Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften eingereicht. Bevollmächtigter der
Klägerin ist Barry Doherty, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass Irland dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus den Artikeln 15 Absatz 4, 18 Absatz 1, 19i
erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung (EWG)
Nr. 2847/93 des Rates vom 12. Oktober 1993 zur Einfüh-
rung einer Kontrollregelung für die gemeinsame Fischerei-
politik (1) verstoßen hat, dass es versäumt hat, die nach
diesen Vorschriften erforderlichen Daten für die Jahre 1999
und 2000 zu übermitteln, und

— Irland die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Mitgliedstaaten seien nach den Artikeln 15 Absatz 4, 18
Absatz 1 und 19i der Verordnung Nr. 2847/93 verpflichtet,
innerhalb einer bestimmten Frist bestimmte Daten auf elektro-
nischem Wege zu übermitteln. Es sei für die Kommission
wichtig, über diese Daten zu verfügen, um die gemeinsame
Fischereipolitik zu leiten und zu entwickeln, namentlich im
Hinblick auf die Erhaltung, Verwaltung und Nutzung der
lebenden marinen Ressourcen.

Irland habe die nach den genannten Artikeln erforderlichen
Daten für die Jahre 1999 und 2000 nicht übermittelt und sei
dadurch seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen.

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Bundesrepublik Deutschland, eingereicht am 3.

Februar 2005

(Rechtssache C-43/05)

(2005/C 82/30)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 3.
Februar 2005 eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Prozessbevollmächtigte sind Herr Denis Martin und Herr
Horstpeter Kreppel, mit Zustellungsanschrift in Luxembourg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,
wie folgt zu entscheiden:

1. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Verpflichtungen
aus Art. 18 der Richtlinie 2000/78 des Rates (1) vom 27.
November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf in innerstaatlichem Recht verletzt, indem
sie bis zum 2. Dezember 2003 nicht die/nicht alle Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die notwendig sind, um dieser
Richtlinie nachzukommen, erlassen beziehungsweise der
Kommission diese Vorschriften mitgeteilt hat. Diese Feststel-
lung betrifft nicht die Bestimmungen der Richtlinie über die
Diskriminierung wegen des Alters.

2. Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten des
Verfahrens.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Umsetzungsfrist der Richtlinie 2000/78/EG hinsichtlich der
Bestimmungen der Richtlinie über die Diskriminierung wegen
des Alters sei für die Bundesrepublik Deutschland noch nicht
abgelaufen. Die Umsetzungsfrist hinsichtlich der übrigen
Bestimmungen der Richtlinie sei am 2. Dezember 2003 abge-
laufen.

(1) ABl. L 303, S. 16
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